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Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V06105 Personalbedarf Einbürgerung 
Beschlussvorlage für den Kreisverwaltungsausschuss am 28.06.2022 
Öffentliche Sitzung 
 
 

I. An das Kreisverwaltungsreferat 
 
 
Die Stadtkämmerei stimmt o.g. Beschlussvorlage nicht zu.  
 
Bezüglich der Finanzierungen für das Jahr 2022 gilt es anzumerken, dass die 
Haushaltssatzung noch nicht genehmigt und bekannt gemacht ist. Insofern gelten derzeit die 
Regelungen nach Art. 69 Abs. 1 Satz 1 GO zur vorläufigen Haushaltsführung. Demnach 
dürfen nur finanzielle Leistungen erbracht werden, zu denen die Gemeinde rechtlich 
verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. 
Aufgrund der geopolitischen Folgen des Krieges in der Ukraine und dessen humanitären und 
wirtschaftlichen Auswirkungen sind weitere finanzielle Einschnitte der Haushaltslage 
absehbar. Eine Unabweisbarkeit bzw. Unplanbarkeit ist in der Beschlussvorlage nicht bzw. 
nicht nachvollziehbar begründet. Daher ist aus Sicht der Stadtkämmerei eine 
Unabweisbarkeit nicht gegeben. 
 
Durch die Einbringung der vorliegenden Beschlussvorlage in den KVA am 28.06.2022 wird  
vom festgelegten Verfahren zum Eckdatenbeschluss abgewichen. Eine Beschlussfassung  
am 28.06.2022 greift diesem vor und schränkt den finanziellen Handlungsspielraum des  
Stadtrates vorab ein. Die hier zugrunde liegende Beschlussvorlage ist daher im Rahmen des 
Eckdatenbeschlusses 2023 einzubringen, dies wurde von Seiten des KVR bereits parallel 
veranlasst. Allerdings wurden in der besagten Anmeldung nicht die zur Refinanzierung 
angegebenen Mehrerlöse berücksichtigt. 
 
Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Stadtkämmerei dem Kreisverwaltungsreferat, die  
Vorlage von der Tagesordnung zu nehmen. 
 
Im Weiteren verweisen wir auf die Stellungnahme des Personal- und Organisationsreferats.  
 
Die Stellungnahme der Stadtkämmerei ist in die Beschlussvorlage einzuarbeiten oder als  
Anlage beizufügen.  
 
Das Büro des Oberbürgermeisters sowie das Direktorium D-HAII-V1 (Beschlusswesen)  
erhalten einen Abdruck der Stellungnahme zur Kenntnis  
 
 
Gezeichnet  
Ketterle am 01.06.2022 
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